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(1) In Strafsachen gegen ehrenamtliche Richterinnen und Richter aller Zweige der Gerichtsbarkeit sind 
rechtskräftige Entscheidungen mitzuteilen, die den Verlust der Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden, zur 
Folge haben oder in denen wegen einer vorsätzlichen Tat eine Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten 
festgesetzt worden ist.

(2) Darüber hinaus sind in Strafsachen wegen einer Tat, die den Verlust der Fähigkeit zur Bekleidung 
öffentlicher Ämter zur Folge haben kann, mitzuteilen:

1.  bei Schöffinnen und Schöffen, Jugendschöffinnen und Jugendschöffen sowie ehrenamtlichen 
Richterinnen und Richtern in Handels- und Landwirtschaftssachen die Einleitung des 
Ermittlungsverfahrens und der Ausgang des Verfahrens,

 
2.  bei den übrigen ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern die Erhebung der öffentlichen Klage und der 
Ausgang des Verfahrens.

 
(3) Bei ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern der Finanzgerichtsbarkeit sind ferner alle rechtskräftigen 
Verurteilungen wegen einer Steuer- oder Monopolstraftat mitzuteilen.

(4) 1Die Mitteilungen sind an die Präsidentin oder den Präsidenten oder an die Direktorin oder den Direktor 
des Gerichts, bei dem die ehrenamtliche Richterin oder der ehrenamtliche Richter tätig ist oder tätig werden 
soll, zu richten. 2Bei ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern an einem Arbeitsgericht oder 
Landesarbeitsgericht sind die Mitteilungen an die oberste Arbeitsbehörde des Landes1, bei ehrenamtlichen 
Richterinnen und Richtern am Bundesarbeitsgericht an das Bundesministerium für Arbeit und Soziales zu 
richten. 3Sie sind als „Vertrauliche Personalsache“ zu kennzeichnen.

1 [Amtl. Anm.:] Anmerkung: In Baden-Württemberg, der Freien und Hansestadt Hamburg, Mecklenburg-
Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind die Mitteilungen an die 
oberste Justizbehörde zu richten.


